
1,5 Jahre nach der Änderung der TrinkwV - 
Erfahrungen der Münchner Gesundheitsbehörde 

- Dipl.-Ing. (FH) Michael Erb, Referat für Gesundheit und Umwelt der LH München - 
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Übersicht zum Vortrag 

1. Das Referat für Gesundheit und Umwelt der  
LH München als kommunales Gesundheitsamt 

2. Vollzug der TrinkwV 2001in München vor Inkrafttreten 
der ersten Novellierung  

3. Aufgabenmehrung nach Inkrafttreten der Novellierung 
der Trinkwasserverordnung am 1. November 2011 

4. Aktuelles Vorgehen bei der Umsetzung der 
Novellierung der Trinkwasserverordnung in München 

5. Zusammenfassung und Fazit 
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1.1 Das Referat für Gesundheit und  
Umwelt der LHM als kommunales GA 
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1.2 Das Referat für Gesundheit und  
Umwelt der LHM – Fachabteilung 
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1.3 Das RGU und die TrinkwV 2001 

Keine Besonderheiten im Vollzug - das Referat für Gesundheit 

und Umwelt als ein GA unter mehr als 70 in Bayern.  

ABER ... hinsichtlich des Vollzugs der TrinkwV liegt beson-

dere „Verteilung“ der zu überwachenden Einrichtungen vor 

… ein zentraler Wasserversorger (SWM GmbH)   

… wenige Kleinanlagen/gewerbl. Brunnen (42 St.) 

… Konzentration auf Stadtgebiet 

 

… mehrere tausend öffentliche Einrichtungen 

… viele tausende Großanlagen zur TWE 

… viele öffentliche Massenveranstaltungen 

… 1,4 Millionen Bürger 
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1.4 TW-Relevante öffentliche 
  Einrichtungen in München 
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1.5 Thematische Beschränkung 

 

Der Schwerpunkt der trinkwasserhygienischen Über-

wachung in München liegt eindeutig auf der 

Legionellenproblematik  

Aufgrund der Neuregelungen und der damit 

verbundenen Anforderungen konzentrieren sich die 

folgenden Ausführungen auf die nicht-öffentlichen, 

„gewerblichen“ Trinkwasserinstallationen (TWI). 

Öffentliche und nichtöffentliche Einrichtungen sind 

jedoch gleichermaßen betroffen. 

Auch in öffentlichen Einrichtungen treten unabhängig 

von der „Art des Betreibers“ Probleme im Vollzug auf. 
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1.6 „Treffen kann's jeden“ 
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2. Vollzug der TrinkwV in München vor 
Inkrafttreten der ersten Novellierung  

Referat für Gesundheit und Umwelt der LH München 

als kommunales Gesundheitsamt, 

Vollzug der Trinkwasserverordnung durch Sachgebiet 

Umwelthygiene/-medizin (RGU-HU-UHM), 

Personalausstattung: 2 Ärzte, 2 Hygieneingenieure,  

5 Hygienekontrolleure, Halbtags-Verwaltungskraft, 

Auslastung des Personals durch den Vollzug der Trink-

wasserverordnung vor dem 01.11.2011 etwa 35 %, 

Setzen von Vollzugsprioritäten (öffentl. Einrichtungen), 

Beratung der Anlagenbetreiber, Einzelfallbetrachtung. 



10 

Wann wurde das RGU-HU-UHM vor der Novellierung im 
Sinne der Trinkwasserverordnung tätig? 
 

 Ergebnisse eig. Kontrolltätigkeiten/Untersuchungen, 

 Ermittlungen zur Ursache von trinkwasserinduzierten 

Infektionskrankheiten (insb. Legionellose), 

 Meldungen von Grenzwertüberschreitungen,  

 Anfragen von Hauseigentümern/-verwaltungen, SHK- 

Betrieben, öffentl. Dienststellen, Bürgern, Ärzten. 

 

 Überwachung des Vollzugs der TrinkwV 2001 bei 

 rund 550 nicht-öffentlichen TWI 
 

2.1 Aktivitäten des RGU im Zusammen-
hang mit der TrinkwV bis 31.10.2011 
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Die hohe Anzahl an trinkwasserhygienisch zu überwa-
chenden Einrichtungen erforderte bereits „früher“ 

 

eine Prioritätensetzung im Verwaltungsvollzug, 

eine Konzentration auf die vorrangig zu betreuenden 

öffentlichen Einrichtungen, 

die „Stärkung“ der Betreiberverantwortung im privaten 

und gewerblichen Bereich, 

die Standardisierung der häufigsten Vorgangsvarianten 

(„Muster-Checklisten“ u. ä.) und den  

Ausbau des Informationsangebotes und Kontakt zu 

geeigneten Multiplikatoren (Verbände, Gremien etc.) 
 

2.2 Konsequenzen für die Vollzugspraxis 
vor der ersten Novellierung 
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3. Aufgabenmehrung nach Inkrafttreten 
der ersten Novellierung der TrinkwV 

Bindung umfangreicher Personalresourcen u. a. 

aufgrund folgender Neuregelungen: 

 

… Anzeigepflicht nach § 13 Abs. 5 TrinkwV 2001 für 

Großanlagen zur Trinkwassererwärmung, 

… Untersuchungspflicht nach § 14 Abs. 3 TrinkwV 

2001 für Großanlagen zur Trinkwassererwärmung, 

… unverzügliche Entscheidung und Einleitung von 

Abhilfemaßnahmen nach §§ 9 und 16 TrinkwV 2001 

… Extreme Unsicherheit zum Umgang mit der Novel-

lierung seitens der Anlagenbetreiber und Dienstleister 
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3.1 Beispiel einer Meldung zur Anzeige 
einer Großanlage nach § 13 Abs. 5 
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3.2 Mehrung des Vollzugsaufwandes für das 
Stadtgebiet München 

Ca. 135.000 Wohngebäude im Stadtgebiet 

 

 ca. 50.000 Mehrfamilienhäuser mit zentraler 

Warmwasserversorgung 

  ca. 35.000 Großanlagen zur Trinkwassererwärmung 

Erfahrungsgemäß sind in mind. 25 % der Anlagen 

Überschreitungen des technischen Maßnahmenwertes  

zu erwarten 

 ca. 8.750 auffällige Warmwasserinstallationen /Jahr 
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3.3 Einordnung des aus der Novellierung resul-
tierenden Zusatzaufwandes für das RGU 

 

Vorteil: „Zwangsweise“ frühzeitige Auseinandersetzung 

der Betreiber mit dem Thema „Trinkwasserinstallation“  

Nachteil: Hohe Zahl (ca. 35.000?) an zusätzlich zu 

überwachenden Einrichtungen („gewerbliche“ TWI) 

 

 

 

Die Umsetzung der ersten Novellierung der TrinkwV stellt 

ein logistisches (Personal, EDV-Struktur) und damit vor 

allem ein quantitatives, nicht qualitatives Problem dar. 
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3.4 Konsequenzen der ersten Novellierung der 
TrinkwV 2001 für das RGU 

 

Anstieg der Auslastung des Personals durch den Vollzug 

der TrinkwV 2001 von 35 % auf rund 65 %. 

 

 

 

 „Fremdbestimmung“ der Fachabteilung durch hohes 

Anfrageaufkommen aufgrund erheblicher Unsicherheit 

der Betroffenen aller „Art“ und hoher Fallzahlen. 

Aktive, planende Bearbeitung kaum mehr möglich. 

Information des Stadtrates mit Beantragung von 

zusätzlichem Personal   
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3.5 Stadtratsbeschluss zur TrinkwV 2001 
 

- Vier neue Stellen zum Vollzug der TrinkwV 2001. 

„Das Personal- und Organisationsreferat wird gebeten vorbehaltlich der Überprüfung des 

Stellenwerts, die weiteren erforderliche Stelle(n) für 

→ 1,0 VZÄ Gesundheitsingenieurin/-ingenieur, 

→ 1,0 VZÄ Hygienekontrolleurin/-kontrolleur, 

→ 1,5 VZÄ Verwaltungskraft, 

→ 0,5 VZÄ Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter Kreisverwaltungsangelegenheiten 

unbefristet bei RGU-HU bzw. RGU-S-KVA einzurichten und deren Besetzung in die Wege 

zu leiten.“ 

- Umsetzungskonzept wird vom Stadtrat „gebilligt“.  
„Der Stadtrat nimmt die Ausführungen des Referates für Gesundheit und Umwelt zur Kenntnis.“ 

- Ausstattung der EDV mit einer geeigneten Datenbank  
„Das Referat für Gesundheit und Umwelt wird beauftragt, zur Umsetzung des  

erforderlichen DV-Vorhabens Mittel … zusätzlich anzumelden.“ 

Einstimmiger Beschluss des Gesundheitsausschusses und der Vollver-
sammlung des Münchner Stadtrats vom 28.11.2012: 
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3.6 Optimierungsansätze 

Ziel: Minimierung des Aufwandes zum Vollzug der 
TrinkwV 2001 für „gewerbliche“ TW-Installationen 
(nachrangige Priorität) 
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3.7 Standard Legionellen- 
 bearbeitung (gewerb.) 
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Problem: Hohes Aufkommen telefonischer und 
schriftlicher Anfragen aller Art zur 
Novellierung der TrinkwV (mehr als 50/d)   

„Lösung“ (1): Einrichtung einer TrinkwV-Telefon-Hotline  

„Lösung“ (2):  Überarbeitung des Internetauftrittes  und 
Bündelung von Informationsmaterial unter 

  www.muenchen.de/trinkwasser  

“Lösung“(3): Erstellung elektronischer Text-Vorlagen 
und „Formulare“ aller Art 

„Lösung“ (4): Kontakt zu und Nutzung von Multiplika-
toren (z. B. Labors, Verbände etc.) 

3.8 Ausbau des Informationsangeboten 
zur Novellierung der TrinkwV 
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4. Aktuelle Umsetzung der Novellierung 
der TrinkwV 2001 in München 

Seit 01.11.2011 Eingang von rund 10.000 Anzeigen von 

Großanlagen zur TWE (erwartet 35.000??). 

Auffällige Befunde konzentrieren sich unverändert 

eindeutig auf die Legionellenproblematik (WW). 

Derzeit sind rund 3.400 Trinkwassererwärmungsan-

lagen mit auffälligen Legionellen-Befunden bekannt. 

Seit wurden 2012 insgesamt 85 Anlagen mit extrem 
hoher Legionellenkontamination gemeldet  
(mindestens 1 auffällige Anlage/Woche, z. T. große 
Wohnanlagen wie das Olympiadorf). 

Derzeit werden im Zusammenhang mit der Legionellen-
problematik ca. 300 Wiedervorlagen/Monat bearbeitet. 
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Überarbeitung der Definitionen in der TrinkwV 2001(u. a. 

Großanlage, technischer Maßnahmenwert ......) 

 „Stärkung“ der Eigenverantwortung der Anlagenbetreiber 

Verzicht auf Übermittlungspflicht für unauffällige Befunde 

Wegfall der Anzeigepflicht nach § 13 Abs. 5 TrinkwV 2001 

Verlagerung der Verantwortung vom GA zum Betreiber 

durch Aufnahme des § 16 Abs. 7 TrinkwV 2001 

 Fehlerbereinigung, Überarbeitung der Vollzugsmaß-
nahmen (Owi etc.) 

 ............ 

4.1 Erleichterungen durch die zweite 
Novellierung der TrinkwV 2001  
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Unverändert: Schwerpunkt der trinkwasserhygieni-
schen Überwachung im Stadtgebiet München ist die 

Legionellenproblematik 

Frühere Praxis zur Einzelfallbetrachtung und intensive 
Unterstützung Betreiber gewerblicher Anwesen musste 
aufgegeben werden. 

Konzentration auf Meldeformulare und „Checklisten“ 
zur standardisierten Bearbeitung der Legionellen-
problematik („Betreiberverantwortung“) 

Optimierung und Abarbeitung definierter 
Ablaufschematas zur Vorgangsbearbeitung 

4.2 Vorgehen bei Grenz-/Maßnahmen-
wertüberschreitung 
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- Im Regelfall keine weitere 
Prüfung/Kontrolle von Ein- 
zelbefunden oder Gefähr-
dungsanalysen. 

Idealfall:  

4.2.1.  Anzeigeformular 
 „Überschreitung 
 Maßnahmenwert“ 

- Abwicklung der Legionel- 
lenproblematik zu einer 
TWI mit drei Blatt „Papier“ 

- Elektronische Übermittlung 
in Vorbereitung 

www.muenchen.de/trinkwasser 
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4.2.2 Abweichung vom „Idealfall“ der 
 Legionellenbearbeitung 

Eine Einzelfallbearbeitung erfolgt immer dann, wenn 

… eine extrem hohe Legionellenkontamination 

festgestellt wurde, 

… der Unternehmer oder sonstige Inhaber (Usi) das 

Anzeigeformular nicht vollständig ausfüllt oder 

… Zweifel bestehen, dass der UsI seinen Pflichten nach 
§ 16 Abs. 7 TrinkwV 2001 nachkommt. 
 

Bei der überwiegenden Zahl der Fälle ist die Einleitung 
ordnungsrechtlicher Maßnahmen über die Kreisverwal-
tungsbehörde jedoch nicht erforderlich. 
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4.2.3 Checklisten - Maßnahmen bei Legionellen 
 (mittel, hoch, extrem hoch) in der TW-Inst. 

www.muenchen.de/trinkwasser 
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4.2.3. Anzeigeformular 
 Grenzwertüber- 
 schreitung 

www.muenchen.de/trinkwasser 
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4.3 Informations- 
 angebot des RGU 
 zum Thema 
 „Trinkwasser“ 

Planung: 
Weiterer Ausbau des Online-
Informationsangebotes und 
der Möglichkeiten zur Daten-
übermittlung  
(Datenschutz, Sicherheitsan-
forderungen von IT-Systemen 

www.muenchen.de/trinkwasser 
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Optimierung, Pflege und Ausbau des Online-Angebots 
zum Thema „Trinkwasser“. 
 

Straffung der internen Arbeitsabläufe (Verwaltung) 
 

Ausbau der internen IT-Infrastruktur (Verwaltung) 
 

Stellenbesetzung und Integration der neuen Mitarbeiter 
in die Arbeitsabläufe 
 

MA-Schulung zu technischen Fragestellungen 
 

Rückkehr zum Aufgabenschwerpunkt 
„Überwachung öffentlicher Einrichtungen“ 

4.4 Weiterer Handlungsbedarf 
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Verankerung der TrinkwV 2001 als eine aus gutem 
Grund zu beachtende Verordnung (Trinkwasser als 
zweitwichtigstes Lebensmittel ) im Bewusstsein aller 
Betreiber. 
 

Zügige Beseitigung bestehender verwaltungsrechtlicher 
Unklarheiten (bspw. klare UsI-Definition). 
 

Ausbau und Ergänzung der Vollzugsrichtlinien (FAQ' s). 
 

Vereinheitlichung des technischen Regelwerkes und der 
Empfehlungen einschlägiger Fachdienststellen. 

 

4.5 „Wunschzettel TrinkwV 2001“ 
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Auch bei vollständigem Ausschöpfen aller Optimie-
rungsmöglichkeiten konnte die TrinkwV 2001 nicht 
ohne Personalmehrung vollzogen werden. 

Zudem besteht im RGU zwingend Handlungsbedarf 
bei der „Nachrüstung“ der EDV. 

Die Priorität der trinkwasserhygienischen Überwa-
chung durch das RGU wird auch weiterhin bei den 
öffentlichen Einrichtungen liegen. 

Die „Novellierung der Novellierung“ (2. Änderungs-
verordnung) hat die TrinkwV 2001 „vollziehbarer“ 
gemacht und zu einer deutlich Entlastung geführt. 

 Auch bei Ausschöpfung aller 
Optimierungsmöglichkeiten war und ist eine 
Mehrung des Verwaltungsaufwandes nicht 

abzuwenden 

5. Zusammenfassung und Fazit 
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Kontaktdaten 

Dipl.Ing. (FH) Michael Erb  
 

Referat für Gesundheit und Umwelt der LH München 
Sachgebiet Umwelthygiene/-medizin (RGU-GS-HU-UHM) 

Bayerstrasse 28 a, 80335 München 

 

Tel.-Nr.: 0 89 / 2 33 – 4 78 45 (Sekretariat) 
Fax-Nr.: 0 89 / 2 33 – 4 78 46 

 

Hotline Trinkwasser: 0 89 / 2 33 – 4 78 68 

 
Email: umwelthygiene.rgu@muenchen.de 

 
Internet: www.muenchen.de/trinkwasser 


